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1. Vertragsgegenstand, Kartenausgabe; vorläufiger Verfügungsrahmen
Die von der Berliner Sparkasse Landesbank Berlin AG ausgegebene Visa Card 
Extra Amazon.de VISA Karte (nachfolgend „Karte“ genannt) ist eine revolvierende 
Kreditkarte mit Teilzahlungsfunktion. Der Antragsteller muss bei Beantragung voll-
jährig sein und seinen Wohnsitz in Deutschland haben. Der Kartenvertrag kommt 
erst mit Identifikation des Kartenantragstellers zustande. Die Amazon.de VISA Kar-
te ist ausschließlich für den privaten Gebrauch vorgesehen. Abhängig vom Ergeb-
nis einer vorherigen Bonitätsprüfung durch die Landesbank Berlin AG (nachfolgend 
„Bank“ genannt) wird dem Kartenantragsteller ein vorläufiger Verfügungsrahmen 
für die ausschließliche Verwendung für Einkäufe bei Amazon.de zur Verfügung ge-
stellt. Die Bank behält sich vor, den vorläufig festgelegten Verfügungsrahmen der 
Amazon.de VISA Karte in Folge einer weiteren Bonitätsprüfung zu reduzieren oder 
den Kartenantrag abzulehnen. Bei Ablehnung des Kartenantrags werden bei Ama-
zon.de getätigte Zahlungen zur sofortigen Zahlung fällig und per Lastschrift einge-
zogen. Der endgültige Verfügungsrahmen wird dem Karteninhaber mit Erhalt der 
Amazon.de VISA Karte mitgeteilt. Die Amazon.de VISA Karte wird pro Kunde nur 
einmal ausgegeben. Die Karte  wird von der Berliner Sparkasse – Niederlassung 
der Landesbank Berlin AG – (nachfolgend „Sparkasse“ genannt), Alexanderplatz 2, 
10178 Berlin herausgegeben. Die Sparkasse/Landesbank ist somit Vertragspartne-
rin des Karteninhabers.

2. Verwendungsmöglichkeiten
Die Amazon.de VISA Karte (nachfolgend „Karte“ genannt) wird von der Landes-
bank Berlin AG, Alexanderplatz 2, 10178 Berlin herausgegeben. Die Landesbank 
Berlin AG ist somit Vertragspartnerin des Karteninhabers.
Mit der Amazon.de VISA Karte kann der Karteninhaber 
•  bei Visa-Vertragsunternehmen Waren und Dienstleistungen im In- und Ausland 

sowie im elektronischen Handel (Internet) bargeldlos bezahlen, an zugelassenen 
Geldautomaten sowie an Kassen von Kreditinstituten Bargeld beziehen (Bargeld-
Service).

•  und darüber hinaus als Teilnehmer am Amazon.de Bonusprogramm Amazon 
Punkte sammeln (Einzelheiten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsver-
zeichnis).

Die Vertragsunternehmen sowie die Kreditinstitute und Geldautomaten, die Teil 
des Bargeld-Services sind, sind an dem Akzeptanzsymbol zu erkennen, das auf 
der Karte zu sehen ist.
Der Karteninhaber darf die Karte nur im Rahmen seiner Einkommens- und Ver-
mögensverhältnisse sowie im Rahmen des von der Sparkasse Bank eingeräum-
ten Verfügungsrahmens nutzen. Der Verfügungsrahmen stellt außerdem den 
Höchstbetrag dar, über den der Karteninhaber innerhalb eines Rechnungsmonats 
im elektronischen Handel (Internet) verfügen kann, das sogenannte Internetlimit. 
Der Karteninhaber kann mit der Bank eine Änderung des Verfügungsrahmens und 
des Internetlimits vereinbaren. Durch Herabsetzen des Internetlimits auf 0,00 Euro 
ist der Einsatz der Karte im elektronischen Handel (Internet) nicht mehr möglich.

3. Autorisierung des Zahlungsauftrags
Mit dem Einsatz der Karte erteilt der Karteninhaber die Zustimmung (Autorisie-
rung) zur Ausführung des Zahlungsauftrages. 
Hierzu hat der Karteninhaber entweder
•  an Geldautomaten die PIN einzugeben, oder
•  an automatisierten Kassen bei Vertragsunternehmen die PIN einzugeben oder – 

soweit erforderlich – bei Vertragsunternehmen die Unterschrift zu leisten, oder
•  an automatisierten Kassen die kontaktlose Bezahlfunktion mit PIN zu nutzen, 

indem die Karte vor das Empfangsgerät des Vertragshändlers gehalten wird. Der 
kontaktlose Einsatz der Karte an automatisierten Kassen kann bis maximal 50,00 
Euro pro Bezahlvorgang ohne Eingabe der PIN erfolgen, soweit an den auto-
matisierten Kassen für den jeweiligen kontaktlosen Einsatz nicht die Eingabe der 
PIN verlangt wird. Soweit für die Autorisierung zusätzlich eine PIN oder die Unter-
schrift erforderlich ist, erfolgt die Autorisierung erst mit deren Einsatz, oder

•  im Internet die vom Vertragsunternehmen geforderten Kartendaten auf dessen 
Internetseite einzugeben sowie gegebenenfalls von der Sparkasse Bank und/
oder dem Vertragsunternehmen angebotene besondere Authentifizierungsver-
fahren zu nutzen. Ist der Karteninhaber bei dem durch die Sparkasse Bank an-
gebotenen Authentifizierungsverfahren für Online-Bezahltransaktionen nicht re-
gistriert und lehnt er die Registrierung während des Bezahlvorgangs bzw. 
Autorisierungsvorgangs bei einem teilnehmenden Vertragsunternehmen ab, 
kann die Autorisierung des Zahlungsauftrags nicht stattfinden.

Nach vorheriger Abstimmung zwischen Karteninhaber und Vertragsunternehmen 
kann der Karteninhaber – insbesondere zur Beschleunigung eines Geschäftsvor-
falls – ausnahmsweise darauf verzichten, den Beleg zu unterzeichnen und statt-
dessen lediglich seine Kartendaten angeben. Für die Bezahlung können die Karten-
daten auch in einem elektronischen Gerät (z. B. Mobiltelefon) hinterlegt werden. 

Ferner besteht die Möglichkeit, dass die Kartendaten bei einem Bezahlvorgang 
durch andere, die Kartendaten eindeutig repräsentierende Daten (z. B. Token) er-
setzt werden. Mit dem Einsatz der Karte erteilt der Karteninhaber die Zustimmung 
(Autorisierung) zur Ausführung der Kartenzahlung. Soweit dafür zusätzlich eine PIN, 
die Unterschrift oder ein besonderes Authentifizierungsverfahren erforderlich ist, 
wird die Zustimmung erst mit deren Einsatz erteilt. In dieser Autorisierung ist zu-
gleich die ausdrückliche Zustimmung enthalten, dass die Sparkasse Bank die für die 
Ausführung der Kartenzahlung notwendigen personenbezogenen Daten des Kar-
teninhabers verarbeitet, übermittelt und speichert. Nach der Erteilung der Zustim-
mung kann der Karteninhaber die Kartenzahlung nicht mehr widerrufen.

4. Sperrung eines verfügbaren Geldbetrags
Die Sparkasse Bank ist berechtigt, einen im Rahmen der finanziellen Nutzungs-
grenze (Ziffer 22 dieser AGB) verfügbaren Geldbetrag auf dem Kartenkonto des 
Karteninhabers zu sperren, wenn
•  der Zahlungsvorgang vom Zahlungsempfänger ausgelöst worden ist und
•  der Karteninhaber auch der genauen Höhe des zu sperrenden Geldbetrags zu-

gestimmt hat.
Den gesperrten Geldbetrag gibt die Sparkasse Bank unbeschadet sonstiger ge-
setzlicher oder vertraglicher Rechte unverzüglich frei, nachdem ihr der genaue 
Zahlungsbetrag mitgeteilt worden ist.

5. Ablehnung von Zahlungsaufträgen durch die Sparkasse Bank
Die Sparkasse Bank ist berechtigt, einen Zahlungsauftrag abzulehnen, wenn
•  der Karteninhaber diesen nicht nach Ziffer 3 dieser AGB autorisiert hat,
•  der für den Zahlungsauftrag geltende Verfügungsrahmen oder die finanzielle Nut-

zungsgrenze nicht eingehalten wurde,
•  Sicherheitsbedenken bestehen oder
•  die Karte gesperrt ist.
Hierüber wird der Karteninhaber über das Terminal, an dem die Karte eingesetzt 
wird, unterrichtet. Wird ein Zahlungsauftrag durch die Sparkasse Bank abgelehnt, 
hat der Karteninhaber die Möglichkeit, telefonisch (24-Stunden-Service-Hotline) 
den Kundenservice der Sparkasse den Amazon.de KartenService zu kontaktieren.

6. Ausführungsfrist
Der Zahlungsvorgang wird vom Zahlungsempfänger ausgelöst. Nach Zugang des 
Zahlungsauftrags bei der Sparkasse Bank ist diese verpflichtet sicherzustellen, 
dass der Kartenzahlungsbetrag spätestens an dem im Preis- und Leistungsver-
zeichnis der Amazon.de VISA Karte Visa Card Extra der Berliner Sparkasse (nach-
folgend „Preis- und Leistungsverzeichnis“ genannt) angegebenen Zeitpunkt beim 
Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers eingeht.

7. Persönliche Authentifizierungsmerkmale
Zu den Authentifizierungsmerkmalen zählen die persönliche Geheimzahl (PIN), 
Kennwörter und Transaktionsnummern (z. B. SMS-TAN), die insbesondere im 
elektronischen Handel (Internet) zur Autorisierung von Zahlungen durch den 
Karteninhaber Anwendung finden. Der Karteninhaber hat dafür Sorge zu tragen, 
dass keine andere Person Kenntnis von seinen persönlichen Authentifizierungs-
merkmalen erhält. 
Die persönlichen Authentifizierungsmerkmale dürfen insbesondere nicht auf der 
Karte vermerkt oder in anderer Weise zusammen mit dieser aufbewahrt werden. 
Denn jede Person, die in den Besitz der Karte kommt und die persönlichen Au-
thentifizierungsmerkmale kennt, hat die Möglichkeit, missbräuchliche Kartenver-
fügungen zu tätigen (z. B. Geld am Geldautomaten abzuheben). Die Karte kann 
an Geldautomaten sowie an automatisierten Kassen, an denen im Zusammen-
hang mit der Verwendung der Karte die PIN eingegeben werden muss, nicht 
mehr eingesetzt werden, wenn die persönliche Geheimzahl dreimal hintereinan-
der falsch eingegeben wurde. Der Karteninhaber sollte sich in diesem Fall mit 
der Sparkasse Bank in Verbindung setzen.

8. Allgemeine Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten des Karteninhabers
Unterschrift: Der Karteninhaber hat die Karte sofort nach Erhalt unverzüglich zu 
unterschreiben.
Aufbewahrung der Karte: Die Karte ist mit besonderer Sorgfalt aufzubewahren, um 
zu verhindern, dass sie abhandenkommt und missbräuchlich genutzt wird – ins-
besondere darf die Karte nicht unbeaufsichtigt im Kraftfahrzeug aufbewahrt wer-
den. Bei Nutzung besonderer Authentifizierungsverfahren gemäß Ziffer 3 dieser 
AGB hat der Karteninhaber vor der Autorisierung die Übereinstimmung der zur 
Authentifizierung übermittelten Transaktionsdaten (z. B. Zahlbetrag, Datum) mit 
den für den Zahlungsauftrag vorgesehenen Daten abzugleichen. Bei Feststellung 
von Abweichungen ist die Transaktion abzubrechen und der Verdacht auf miss-
bräuchliche Verwendung der Sparkasse Bank anzuzeigen.

Allgemeine Geschäftsbedingungen für die
Amazon.de VISA Karte der Landesbank Berlin AG
Visa Card Extra der Berliner Sparkasse
(Stand: 27.03.2024)
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9. Unterrichtungs- und Anzeigepflichten
Stellt der Karteninhaber den Verlust oder Diebstahl seiner Karte, die missbräuch-
liche Verwendung oder eine sonstige nicht autorisierte Nutzung der Karte, der 
Kartendaten, der PIN oder des Authentifizierungsverfahrens fest, hat er die Spar-
kasse Bank unverzüglich zu unterrichten (Sperranzeige). Der Karteninhaber hat 
jeden Diebstahl oder Missbrauch unverzüglich bei der Polizei anzuzeigen. Ände-
rungen des Namens, der Anschrift, der E-Mail-Adresse oder der Kontoverbindung 
sind der Sparkasse Bank ebenfalls unverzüglich mitzuteilen.

10. Zahlungsverpflichtung der Sparkasse Bank und des Karteninhabers
Die Sparkasse Bank wird die bei der Nutzung der Karte entstandenen, sofort fälli-
gen Forderungen der Vertragsunternehmen gegen den Karteninhaber bezahlen. 
Der Karteninhaber ist seinerseits verpflichtet, der Sparkasse Bank diese Forde-
rungsbeträge zu erstatten. Entsprechendes gilt für im Rahmen des Bargeld-Ser-
vices entstandene Forderungen. Auch wenn der Karteninhaber den finanziellen 
Verfügungsrahmen nicht einhält, ist die Sparkasse Bank berechtigt, den Ersatz der 
Aufwendungen zu verlangen, die aus der Nutzung der Karte entstehen. 

11. Reklamationen und Beanstandungen
Reklamationen und Beanstandungen aus dem Vertragsverhältnis zwischen dem 
Karteninhaber und dem Vertragsunternehmen sind unmittelbar zwischen diesen 
zu klären; sie berühren nicht die Zahlungsverpflichtung des Karteninhabers. Für 
pflichtwidriges Verhalten von Karten-Akzeptanzstellen gegenüber dem Kartenin-
haber ist die Sparkasse Bank nicht haftbar. Die Rechte des Karteninhabers nach 
Ziffer 14 bis 18 dieser AGB bleiben unberührt.

12. Abrechnung der Umsätze
Die Kartenumsätze werden dem Kartenkonto belastet und mit gegebenenfalls vor-
handenem Guthaben sofort verrechnet. Der HauptKarteninhaber erhält einmal mo-
natlich eine Online-Kartenabrechnung, auf der alle gebuchten Transaktionen aus-
gewiesen sind. Weist die Kartenabrechnung einen negativen Saldo aus, wird die im 
Kartenkonto hinterlegte Teilzahlungsrate (mindestens 5 % des Rechnungsbetrages 
bzw. mindestens 50,00 Euro) zuzüglich des angefallenen Zinsbetrags zeitnah dieser 
Rechnungsbetrag vom angegebenen Abrechnungs-/Referenzkonto per Lastschrift 
eingezogen. Die Sparkasse Bank ist auch berechtigt, offene Beträge auch aus Vor-
monaten – z. B. nicht ausgeglichene Umsätze – einzuziehen. Der Hauptkarten-
inhaber wird mit einem Vorlauf von mindestens 5 Tagen über den Lastschrifteinzug 
informiert. Der Karteninhaber hat die Kartenabrechnung unverzüglich auf nicht auto-
risierte oder fehlerhaft ausgeführte Verfügungen hin zu überprüfen.

13. Sperrung und Einziehung der Karte durch die Sparkasse Bank
Die Sparkasse Bank darf die Karte sperren und den Einzug der Karte (z. B. an 
Geldautomaten) veranlassen, wenn
•  sie berechtigt ist, den Kartenvertrag aus wichtigem Grund zu kündigen,
•  sachliche Gründe im Zusammenhang mit der Sicherheit der Karte dies rechtfer-

tigen oder
•  der Verdacht einer nicht autorisierten oder betrügerischen Verwendung der Karte 

besteht.
Die Sparkasse Bank wird den Karteninhaber über die Sperrung unter Angabe der 
hierfür maßgeblichen Gründe möglichst vor, spätestens jedoch unverzüglich nach 
der Sperrung unterrichten. Die Sparkasse Bank wird die Karte entsperren oder 
diese durch eine neue Karte ersetzen, wenn die Gründe für die Sperrung nicht 
mehr gegeben sind. Auch hierüber unterrichtet sie den Karteninhaber unverzüglich.

14. Erstattungsanspruch bei autorisierter Kartenverfügung
Der Karteninhaber hat einen Anspruch auf Wiedergutschrift eines in der Karten-
abrechnung ausgewiesenen Forderungsbetrags, der auf einem von einem Ver-
tragsunternehmen ausgelösten autorisierten Zahlungsvorgang beruht, wenn bei 
der Autorisierung der genaue Betrag nicht angegeben wurde und der Zahlungs-
betrag den Betrag übersteigt, den der Karteninhaber entsprechend seinem bis-
herigen Ausgabeverhalten, den Bedingungen des Kartenvertrags und den jeweili-
gen Umständen des Einzelfalls hätte erwarten können; mit einem etwaigen 
Währungsumtausch zusammenhängende Gründe bleiben außer Betracht, wenn 
der vereinbarte Referenzwechselkurs zugrunde gelegt wurde. Der Karteninhaber 
muss gegenüber der Sparkasse Bank die Sachumstände darlegen, mit denen er 
seinen Anspruch auf Wiedergutschrift begründet. 
Ein Anspruch des Karteninhabers auf Erstattung ist ausgeschlossen, wenn er ihn 
nicht innerhalb von acht Wochen ab dem Zeitpunkt des Ausweises der Belastung 
des betreffenden Zahlungsbetrags auf der Kartenabrechnung gegenüber der 
Sparkasse Bank geltend macht.

15. Erstattungsanspruch bei nicht autorisierter Kartenverfügung
Im Falle einer nicht autorisierten Verfügung hat die Sparkasse Bank gegen den 
Karteninhaber keinen Anspruch auf Erstattung ihrer Aufwendungen. Die Sparkasse 
Bank ist verpflichtet, dem Karteninhaber den Betrag unverzüglich und ungekürzt 
zu erstatten. Wurde der Betrag dem Abrechnungskonto belastet, wird die Sparkasse 
Bank dieses wieder auf den Stand bringen, auf dem es sich ohne die Belastung 
durch die nicht autorisierte Verfügung befunden hätte.

16. Erstattungsanspruch bei nicht erfolgter oder fehlerhafter Ausführung 
einer autorisierten Kartenverfügung
1.  Im Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung einer autorisierten 

Verfügung kann der Karteninhaber von der Sparkasse Bank die unverzügliche 

und ungekürzte Erstattung des Verfügungsbetrags insoweit verlangen, als die 
Verfügung nicht erfolgte oder fehlerhaft war. Wurde der Betrag dem Abrech-
nungskonto belastet, bringt die Sparkasse Bank dieses wieder auf den Stand, 
auf dem es sich ohne die nicht erfolgte oder fehlerhafte Verfügung befunden 
hätte.

2.  Der Karteninhaber kann über den Absatz (1) hinaus von der Sparkasse Bank 
die Erstattung der Entgelte und Zinsen insoweit verlangen, als ihm diese im 
Zusammenhang mit der nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung der auto-
risierten Kartenverfügung in Rechnung gestellt oder seinem Konto belastet 
wurden. 

3.  Besteht die fehlerhafte Ausführung darin, dass eine autorisierte Kartenverfü-
gung beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers erst nach Ablauf 
der Ausführungsfrist in Ziffer 6 dieser AGB eingeht (Verspätung), sind die An-
sprüche des Karteninhabers nach den Absätzen (1) und (2) ausgeschlossen. 
Ist dem Karteninhaber durch die Verspätung ein Schaden entstanden, haftet 
die Sparkasse Bank nach Ziffer 17 dieser AGB.

4.  Wurde eine autorisierte Verfügung nicht oder fehlerhaft ausgeführt, wird die 
Sparkasse Bank die Verfügung auf Verlangen des Karteninhabers nachvoll-
ziehen und ihn über das Ergebnis unterrichten.

17. Schadensersatzanspruch des Karteninhabers 
Im Falle einer nicht autorisierten Verfügung oder im Falle einer nicht erfolgten 
oder fehlerhaften Ausführung einer autorisierten Verfügung kann der Karteninha-
ber von der Sparkasse Bank einen Schaden, der nicht bereits von Ziffer 15 oder 
16 dieser AGB erfasst ist, ersetzt verlangen. Dies gilt nicht, wenn die Sparkasse 
Bank die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Die Sparkasse Bank hat hierbei 
ein Verschulden, das einer zwischengeschalteten Stelle zur Last fällt, wie eigenes 
Verschulden zu vertreten, es sei denn, dass die wesentliche Ursache bei einer 
zwischengeschalteten Stelle liegt, die der Karteninhaber vorgegeben hat. Hat der 
Karteninhaber durch ein schuldhaftes Verhalten zur Entstehung des Schadens 
beigetragen, bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, in wel-
chem Umfang Sparkasse Bank und Karteninhaber den Schaden zu tragen haben. 
Die Haftung nach diesem Absatz ist auf 12.500,00 Euro je Kartenzahlung begrenzt. 
Diese betragsmäßige Haftungsbeschränkung gilt nicht:
•  für nicht autorisierte Zahlungsvorgänge,
•  bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Sparkasse Bank,
•  für Gefahren, die die Sparkasse Bank besonders übernommen hat, und
•  für den dem Karteninhaber entstandenen Zinsschaden, soweit der Karteninhaber 

Verbraucher ist.

18. Einwendungsausschluss bei nicht autorisierten Zahlungsvorgängen
Der Karteninhaber kann Ansprüche und Einwendungen nach Ziffer 15 bis 17 
dieser AGB gegen die Sparkasse Bank wegen nicht autorisierter oder nicht er-
folgter oder fehlerhaft ausgeführter Zahlungsvorgänge nicht mehr geltend ma-
chen, wenn er diese nicht spätestens 13 Monate nach dem Tag der Belastung mit 
der Kartenverfügung darüber unterrichtet hat, dass es sich um eine nicht autori-
sierte, nicht erfolgte oder fehlerhafte Kartenverfügung handelt. Der Lauf der 
13-monatigen Frist beginnt nur, wenn die Bank den Karteninhaber über die aus 
der Kartenverfügung resultierende Belastungsbuchung entsprechend dem für 
Kontoinformationen vereinbarten Weg spätestens innerhalb eines Monats nach 
der Belastungsbuchung unterrichtet hat; anderenfalls ist für den Fristbeginn der 
Tag der Unterrichtung über die Kartenabrechnung maßgeblich. Ansprüche und 
Einwendungen kann der Karteninhaber auch nach Ablauf der vorgenannten Frist 
geltend machen, wenn er ohne Verschulden an der Einhaltung dieser Frist ver-
hindert war.
Hat die Sparkasse Bank beim Einsatz der Karte eine starke Kundenauthentifizie-
rung nach § 1 Absatz 24 Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz nicht verlangt oder hat 
der Zahlungsempfänger oder sein Zahlungsdienstleister diese nicht akzeptiert, 
obwohl die Sparkasse Bank gesetzlich zur starken Kundenauthentifizierung ver-
pflichtet ist, bestimmt sich die Haftung des Karteninhabers und der Sparkasse 
Bank nach den Bestimmungen des § 675v Abs. 4 des Bürgerlichen Gesetzbuchs.

19. Haftung für Schäden aus missbräuchlichen Verfügungen
Sobald der Sparkasse Bank der Verlust oder Diebstahl der Karte oder die miss-
bräuchliche Nutzung der Karte oder der Kartendaten (vgl. Ziffer 9 dieser AGB) 
angezeigt wurde, übernimmt die Sparkasse Bank die danach durch nicht vom 
Karteninhaber autorisierte Zahlungsvorgänge entstehenden Schäden, es sei 
denn, der Karteninhaber hat diese in betrügerischer Absicht ermöglicht. Bis zum 
Eingang der Verlustmeldung haftet der Karteninhaber gegenüber der Sparkasse 
Bank ebenfalls nicht in Höhe von maximal 50,00 Euro. Der Karteninhaber ist jedoch 
seiner Sparkasse Bank zum Ersatz des gesamten Schadens verpflichtet, der in-
folge eines nicht autorisierten Zahlungsvorgangs entstanden ist, wenn er ihn in 
betrügerischer Absicht ermöglicht oder durch vorsätzliche oder grob fahrlässige 
Verletzung seiner Sorgfalts- und Anzeigepflichten herbeigeführt hat. 
Grobe Fahrlässigkeit des Karteninhabers kann insbesondere vorliegen, wenn
•  er den Verlust der Karte der Sparkasse Bank schuldhaft nicht unverzüglich mit-

geteilt oder
•  er die Karte an eine andere Person weitergegeben oder
•  er die Karte unbeaufsichtigt im Kraftfahrzeug aufbewahrt oder
•  er die PIN auf der Karte vermerkt oder
•  er die PIN zusammen mit der Karte verwahrt oder
•  er die PIN auf einem mobilen Endgerät gespeichert oder
•  er die PIN einer anderen Person mitgeteilt hat.



403.054/27.03.2024 Seite 3 von 5

Die Haftung des Karteninhabers für Schäden, die innerhalb des Zeitraums, für 
den der Verfügungsrahmen gilt, verursacht werden, beschränkt sich jeweils auf 
den vereinbarten Verfügungsrahmen. Für Schäden im Rahmen des Bargeld-Ser-
vices haftet der Karteninhaber pro Kalendertag maximal in Höhe des mitgeteilten 
täglichen Verfügungslimits, jedoch begrenzt auf den monatlichen Verfügungs-
rahmen. Hat die Sparkasse Bank durch eine Verletzung ihrer Pflichten zur Ent-
stehung des Schadens beigetragen, haftet sie für den entstandenen Schaden im 
Umfang des von ihr zu vertretenen Mitverschuldens.

20. Guthaben
Der Karteninhaber kann auf seinem Kartenkonto Guthaben bilden. Das jeweilige 
Guthaben auf dem Kartenkonto ist Privatvermögen.

21. Eigentum und Übertragbarkeit der Karte
Die Karte ist Eigentum der Sparkasse Bank. Sie ist nicht übertragbar. 

22. Partnerkarte
Der Partnerkarteninhaber tritt mit dem ersten Karteneinsatz dem Vertrag zwi-
schen dem Hauptkarteninhaber und der Bank bei. Für Beträge aus der Verwen-
dung der Partnerkarte(n) haften der Inhaber der Hauptkarte und der Inhaber der 
Partnerkarte gesamtschuldnerisch. Die Abwicklung erfolgt über das Kartenkonto 
des Hauptkarteninhabers. Der Hauptkarteninhaber informiert den Partnerkarten-
inhaber über die Kartenbeantragung sowie die Vertragsbedingungen der Ama-
zon.de VISA Karte. 

22. 23 Verfügungsrahmen
Der von der Sparkasse Bank eingeräumte Verfügungsrahmen ist für den Kar-
teninhaber verbindlich. Die Mindesthöhe des Verfügungsrahmens ergibt sich 
aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis. Auch wenn die Verfügungen mit der 
Karte den eingeräumten Verfügungsrahmen übersteigen, ist die Sparkasse 
Bank berechtigt, den Ersatz der Aufwendungen zu verlangen, die aus der Nut-
zung der Karte entstehen. Soweit auf dem Kreditkartenkonto gemäß Ziffer 20 
dieser AGB ein Guthaben vorhanden ist, erhöht sich der Verfügungsrahmen 
um den jeweiligen Guthabenbetrag. Bereits getätigte, in den Kreditkartenab-
rechnungen bisher noch nicht berücksichtigte Kreditkartenumsätze mindern 
das verfügbare Guthaben. Der Karteninhaber kann mit der Sparkasse eine Än-
derung des vereinbarten Verfügungsrahmens vereinbaren. Der Verfügungs-
rahmen kann durch einvernehmliche Erklärung von Karteninhaber und Bank 
erhöht werden. Die Sparkasse ist berechtigt, den Verfügungsrahmen, sofern 
ein sachlicher Grund vorliegt, einseitig zu reduzieren, wenn sie den Kartenin-
haber mindestens einen Monat im Voraus darüber informiert.

23. 24 Kreditvereinbarung
A. Kreditnehmer: 
Kreditnehmer ist der HauptKarteninhaber der Amazon.de VISA Karte, der seine 
monatlichen Kartenumsätze nicht vollständig ausgleicht, sondern in monatlichen 
Raten zurückzahlt (Teilzahlung).

B. Art des Kredits: 
Der Nettokreditbetrag/Gesamtkreditbetrag (Verfügungsrahmen = Kreditrahmen) 
stellt einen unbefristeten Kreditrahmen mit der Möglichkeit zur wiederholten Inan-
spruchnahme durch Einsatz der Karte und nicht unmittelbaren vollständigen Aus-
gleich der hierdurch monatlich entstehenden Belastungen dar. 

C. Rückzahlung des Kredits: 
Der Karteninhaber/Kreditnehmer ist verpflichtet, den ihm gewährten Kredit monat-
lich mindestens in Höhe von 5 % des Gesamtrechnungsbetrags, jedoch nicht we-
niger als 50,00 Euro (Mindestbetrag), zu tilgen.

D. Kredithöhe und Kosten:
Die Sparkasse Bank gewährt dem Karteninhaber/Kreditnehmer einen Kredit bis 
zur Höhe des Verfügungsrahmens (Kreditrahmen), soweit durch die jeweilige Be-
lastungsbuchung ein Sollsaldo auf dem Kartenkonto entsteht. und die monatlichen 
Kartenumsätze nach Rechnungsstellung nicht voll, sondern in Raten zurückge-
zahlt werden. Die Höhe des Kreditrahmens wird dem Karteninhaber nach Erhalt 
der Amazon.de VISA Karte mitgeteilt. Der Karteninhaber kann durch Einzahlung 
eines Guthabens gemäß Ziffer 20 die Bildung eines Sollsaldos verhindern. Die 
Mindesthöhe des von der Bank zur Verfügung gestellten Kreditrahmens ergibt sich 
aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis. der Amazon.de VISA Karte.
Der von der Bank eingeräumte Kreditrahmen ist für den Karteninhaber/Kreditneh-
mer verbindlich. Auch wenn die Verfügungen mit der Karte den eingeräumten Kre-
ditrahmen übersteigen, ist die Bank berechtigt, den Ersatz der Aufwendungen zu 
verlangen, die aus der Nutzung der Karte entstehen. Die Bank ist berechtigt, den 
Verfügungsrahmen, sofern ein sachgerechter Grund vorliegt, einseitig zu reduzie-
ren, und sie wird den Karteninhaber vorher entsprechend informieren. Der Kredit-
rahmen kann durch einvernehmliche Erklärung von Karteninhaber/Kreditnehmer 
und Bank erhöht werden. Überschreitet der Saldo der Monatsrechnung den ver-
einbarten Kreditrahmen (Höchstkredit), so wird die Differenz nicht kreditiert, son-
dern zum vereinbarten Rechnungstermin zu 100 % fällig und per Lastschrift ein-
gezogen.
Kosten: Der Karteninhaber/Kreditnehmer hat für die Inanspruchnahme des Kre-
dits Zinsen zu entrichten. Die Höhe des veränderlichen Sollzinses und des effek-
tiven Jahreszinses sowie die zugrundeliegenden Berechnungsannahmen für den 

effektiven Jahreszins ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis. 
für die Amazon.de VISA Karte der Landesbank Berlin AG.  Der Zinssatz wird wie 
folgt angepasst: Die Zinsen werden entsprechend den Änderungen der aus der 
Zinsstruktur abgeleiteten Renditen für Pfandbriefe mit jährl. Kuponzahlungen / 
RLZ 1 Jahr / gleitende Durchschnitte, Zeitreihenschlüssel BBSIS.M.I.ZAR.GD.EUR.
S122.B.A100.R01XX.R.A.A._Z._Z.A (nachfolgend auch „Pfandbrief-Renditen“) die 
von der Deutschen Bundesbank veröffentlicht werden, wie folgt geändert: An den 
Stichtagen 15.01., 15.04., 15.07. und 15.10. eines jeden Jahres werden die Ände-
rungen der „Pfandbrief-Renditen“ überprüft. Haben sich die „Pfandbrief-Renditen“ 
gegenüber dem vorangegangenen Stichtag verändert, wird der Zinssatz mit Wir-
kung zum nächsten 04. des Folgemonats angepasst. Dies gilt für Zinserhöhungen 
und Zinssenkungen gleichermaßen. Eine Zinsanpassung bedarf keiner Zustim-
mung durch den Karteninhaber. Zudem erfolgt keine separate Benachrichtigung 
über eine Zinssatzänderung an den Karteninhaber. gemäß Ziffer 31 dieser AGB.
Sonstige Kosten: Keine. 
Gesamtbetrag aller Zahlungen: Der Gesamtbetrag aller Zahlungen und die zu-
grundeliegenden Berechnungsannahmen ergeben sich aus dem Preis- und Leis-
tungsverzeichnis. für die Amazon.de VISA Karte. 

E. Weitere Vertragsbedingungen: 
1.  Die Berechnung der Kreditkosten ist darauf abgestellt, dass der Karteninha-

ber/Kreditnehmer den vereinbarten Zahlungsverpflichtungen nachkommt. Für 
ausbleibende Zahlungen werden Mahnkosten, die nach der Regelung in Ziffer 
31 dieser AGB geändert werden können, berechnet. Ausbleibende Zahlungen 
können schwerwiegende Folgen für den Karteninhaber/Kreditnehmer haben 
(z. B. vorzeitige Fälligstellung des Kredits) und die Erlangung künftiger Kredite 
erschweren.

2.  Die Zinsberechnung erfolgt auf den Tag genau ab Inanspruchnahme sofern 
die monatlich abgerechneten Beträge nicht unmittelbar vollständig ausgegli-
chen werden.

3.  Der Karteninhaber/Kreditnehmer hat das Recht, den Kredit jederzeit ganz 
oder teilweise vorzeitig zurückzuzahlen.

4.  Kündigung
Kündigungsrecht der Sparkasse Bank: Die Sparkasse Bank kann den Kredit 
jederzeit unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von zwei Monaten kündigen. Das 
Recht zur außerordentlichen Kündigung aus den in Ziffer 26 27 dieser AGB ge-
nannten Gründen bleibt unberührt. Darüber hinaus kann die Sparkasse Bank die 
Kreditvereinbarung kündigen, wenn der Karteninhaber/Kreditnehmer mit einer 
Rate wiederholt in Verzug oder mit mindestens zwei aufeinanderfolgenden Teil-
zahlungen ganz oder teilweise und mit mindestens 10 %, bei einer Laufzeit des 
Kreditvertrags von mehr als drei Jahren mit mindestens 5 %, des Kreditnennbe-
trags in Verzug ist und die Sparkasse Bank dem Karteninhaber/Kreditnehmer er-
folglos eine zweiwöchige Frist zur Zahlung des rückständigen Betrags mit der Er-
klärung gesetzt hat, dass sie bei Nichtzahlung innerhalb der Frist die gesamte 
Restschuld verlangen wird. Die Kündigung der Sparkasse Bank erfolgt in Textform. 
Kündigungsrecht des Kreditnehmers: Der Karteninhaber/Kreditnehmer kann 
die Kreditvereinbarung jederzeit ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist ganz oder 
teilweise kündigen. Erfolgt die Kündigung innerhalb von 6 Wochen nach Bekannt-
gabe einer Zinserhöhung, so wird die Erhöhung nicht wirksam. Eine Kündigung 
des Karteninhabers/Kreditnehmers nach den obigen Bestimmungen gilt als nicht 
erfolgt, wenn er den geschuldeten Betrag nicht binnen zwei Wochen nach Wirk-
samwerden der Kündigung zurückzahlt. Darüber hinaus kann der Karteninhaber/
Kreditnehmer den Kreditvertrag jederzeit ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist 
aus wichtigem Grund kündigen. Ein wichtiger Grund liegt vor, wenn dem Kredit-
nehmer unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls und unter Abwä-
gung der beiderseitigen Interessen die Fortsetzung des Vertragsverhältnisses bis 
zur vereinbarten Beendigung oder bis zum Ablauf einer Kündigungsfrist nicht zu-
gemutet werden kann (§ 314 BGB). Ferner kann der Kreditnehmer den Kreditver-
trag jederzeit fristlos kündigen, wenn die Sparkasse Bank gegen die Pflicht zur 
Kreditwürdigkeitsprüfung verstoßen hat, es sei denn, der Kreditvertrag hätte bei 
ordnungsgemäßer Kreditwürdigkeitsprüfung geschlossen werden dürfen oder der 
Mangel der Kreditwürdigkeitsprüfung beruht darauf, dass der Kreditnehmer der 
Sparkasse Bank vorsätzlich oder grob fahrlässig hierfür erforderliche Informatio-
nen unrichtig erteilt oder vorenthalten hat.
5.  Leistungsverweigerungsrecht der Sparkasse Bank: Die Sparkasse Bank 

ist berechtigt, die Auszahlung des Kredits aus einem sachlichen Grund zu ver-
weigern (§ 499 Abs. 2 BGB).

6.  Zuständige Aufsichtsbehörden: Für die Zulassung zuständige Aufsichtsbe-
hörde: Europäische Zentralbank, Sonnemannstr. 20, 60314 Frankfurt am 
Main, Postanschrift: Europäische Zentralbank, 60640 Frankfurt am Main (In-
ternet: www.ecb.europa.eu).

   Für den Verbraucherschutz zuständige Aufsichtsbehörde: Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn, und Ma-
rie-Curie-Str. 24-28, 60439 Frankfurt am Main (Internet: www.bafin.de).

7.  Der Zugang zu außergerichtlichen Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren 
ist in Ziffer 29 dieser AGB geregelt.

8.  Datenschutz: Kontaktdaten des Beauftragten für den Datenschutz der Berliner 
Sparkasse Landesbank Berlin AG: Alexanderplatz 2, 10178 Berlin, E-Mail: 
datenschutz@berliner-sparkasselbb.de.

9.  Sicherungszweckerklärungen zu Grundpfandrechten und Reallasten erstrecken 
sich nicht auf diesen Kredit.
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10.  Tilgungsplan: Wir stellen Ihnen auf Wunsch jederzeit einen Tilgungsplan 
gemäß Art. 247 § 14 EGBGB zur Verfügung.

11.  Verlangte Zusatzleistungen: Voraussetzung für den Abschluss der Kredit-
vereinbarung ist die Zustimmung zur Online-Banking-Vereinbarung in der 
jeweils gültigen Fassung.

F. Widerrufsinformation: 
Widerrufsrecht: Der Karteninhaber/Kreditnehmer kann seine Vertragserklärung 
innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen widerrufen. Die Frist beginnt 
nach Abschluss des Vertrags, aber erst nachdem der Karteninhaber/Kreditnehmer 
alle Pflichtangaben nach § 492 Abs. 2 BGB (z. B. Angabe zur Art des Kredits, An-
gabe zum Nettokreditbetrag, Angabe zur Vertragslaufzeit) erhalten hat. Der Kar-
teninhaber/Kreditnehmer hat alle Pflichtangaben erhalten, wenn sie in der für den 
Karteninhaber/Kreditnehmer bestimmten Ausfertigung seines Antrags oder in der 
für den Karteninhaber/Kreditnehmer bestimmten Ausfertigung der Vertragsurkun-
de oder in einer für den Karteninhaber/Kreditnehmer bestimmten Abschrift seines 
Antrags oder der Vertragsurkunde enthalten sind und dem Karteninhaber/ Kredit-
nehmer eine solche Unterlage zur Verfügung gestellt worden ist. Über in den Ver-
tragstext nicht aufgenommene Pflichtangaben kann der Karteninhaber/Kreditneh-
mer nachträglich auf einem dauerhaften Datenträger informiert werden; die 
Widerrufsfrist beträgt dann einen Monat. Der Karteninhaber/Kreditnehmer ist mit 
den nachgeholten Pflichtangaben nochmals auf den Beginn der Widerrufsfrist hin-
zuweisen. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des 
Widerrufs, wenn die Erklärung auf einem dauerhaften Datenträger (z. B. Brief) 
erfolgt. Der Widerruf ist zu richten an: Amazon.de KartenService, Landesbank 
Berlin AG, Gustav-Meyer-Allee 3, 13355 Berlin. 
Widerrufsfolgen: Soweit der Kredit bereits ausbezahlt wurde, hat ihn der Kredit-
nehmer spätestens innerhalb von 30 Tagen zurückzuzahlen und für den Zeitraum 
zwischen der Auszahlung und der Rückzahlung des Kredits den vereinbarten Soll-
zins zu entrichten. Die Frist beginnt mit der Absendung der Widerrufserklärung. 
Für den Zeitraum zwischen Auszahlung und Rückzahlung ist bei vollständiger In-
anspruchnahme des Kredits pro Tag ein Zinsbetrag in Höhe von 0,00 Euro zu 
zahlen. Dieser Betrag verringert sich entsprechend, wenn der Kredit nur teilweise 
in Anspruch genommen wurde.

F. Widerrufsinformation:

Abschnitt 1
Widerrufsrecht

Der Kreditnehmer kann seine Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne 
Angabe von Gründen widerrufen.
Die Frist beginnt nach Abschluss des Vertrags, aber erst, nachdem der Kredit-
nehmer alle nachstehend unter Abschnitt 2 aufgeführten Pflichtangaben er-
halten hat. Der Kreditnehmer hat alle Pflichtangaben erhalten, wenn sie in der für 
den Kreditnehmer bestimmten Ausfertigung seines Antrags oder in der für den 
Kreditnehmer bestimmten Ausfertigung der Vertragsurkunde oder in einer für den 
Kreditnehmer bestimmten Abschrift seines Antrags oder der Vertragsurkunde ent-
halten sind und dem Kreditnehmer eine solche Unterlage zur Verfügung gestellt 
worden ist. Über in den Vertragstext nicht aufgenommene Pflichtangaben kann der 
Kreditnehmer nachträglich auf einem dauerhaften Datenträger informiert werden; 
die Widerrufsfrist beträgt dann einen Monat. Der Kreditnehmer ist mit den nachge-
holten Pflichtangaben nochmals auf den Beginn der Widerrufsfrist hinzuweisen. Zur 
Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs, 
wenn die Erklärung auf einem dauerhaften Datenträger (z. B. Brief, E-Mail) erfolgt. 
Der Widerruf ist zu richten an: Berliner Sparkasse – Niederlassung der Landesbank 
Berlin AG, Alexanderplatz 2, 10178 Berlin, E-Mail: info@berliner-sparkasse.de

Besonderheiten bei weiteren Verträgen

Steht dem Kreditnehmer in Bezug auf diesen Darlehensvertrag ein Widerrufsrecht 
zu, so ist er mit wirksamem Widerruf des Darlehensvertrags auch an die ggf. ab-
geschlossene Restkreditversicherung „Zahlungsschutz“ (im Folgenden: zusam-
menhängende Verträge) nicht mehr gebunden.

Abschnitt 2
Für den Beginn der Widerrufsfrist erforderliche vertragliche Pflichtangaben

Die Pflichtangaben nach Abschnitt 1 Satz 2 umfassen:
1.  den Namen und die Anschrift des Darlehensgebers und des Kreditnehmers;
2.  die Art des Darlehens;
3.  den Nettodarlehensbetrag;
4.  den effektiven Jahreszins;
5.  den Gesamtbetrag;
  Zu den Nummern 4 und 5: Die Angabe des effektiven Jahreszinses und des 

Gesamtbetrags hat unter Angabe der Annahmen zu erfolgen, die zum Zeit-
punkt des Abschlusses des Vertrags bekannt sind und die in die Berechnung 
des effektiven Jahreszinses einfließen.

6.  den Sollzinssatz;
  Die Angabe zum Sollzinssatz muss die Bedingungen und den Zeitraum für 

seine Anwendung sowie die Art und Weise seiner Anpassung enthalten. Ist der 
Sollzinssatz von einem Index oder Referenzzinssatz abhängig, so sind diese 
anzugeben. Sieht der Darlehensvertrag mehrere Sollzinssätze vor, so sind die 
Angaben für alle Sollzinssätze zu erteilen.

7.  die Vertragslaufzeit;
8.  den Betrag, die Zahl und die Fälligkeit der einzelnen Teilzahlungen;
  Sind im Fall mehrerer vereinbarter Sollzinssätze Teilzahlungen vorgesehen, 

so ist anzugeben, in welcher Reihenfolge die ausstehenden Forderungen des 
Darlehensgebers, für die unterschiedliche Sollzinssätze gelten, durch die Teil-
zahlungen getilgt werden.

9.  die Auszahlungsbedingungen;
10.  den Verzugszinssatz und die Art und Weise seiner etwaigen Anpassung sowie 

gegebenenfalls anfallende Verzugskosten;
11.  einen Warnhinweis zu den Folgen ausbleibender Zahlungen;
12.  das Bestehen oder Nichtbestehen eines Widerrufsrechts, die Frist und die an-

deren Umstände für die Erklärung des Widerrufs sowie einen Hinweis auf die 
Verpflichtung des Kreditnehmers, ein bereits ausbezahltes Darlehen zurück-
zuzahlen und Zinsen zu vergüten; der pro Tag zu zahlende Zinsbetrag ist an-
zugeben;

13.  das Recht des Kreditnehmers, das Darlehen vorzeitig zurückzuzahlen;
14.  die für den Darlehensgeber zuständige Aufsichtsbehörde;
15.  das einzuhaltende Verfahren bei der Kündigung des Vertrags;
16.  den Hinweis, dass der Kreditnehmer Zugang zu einem außergerichtlichen Be-

schwerde- und Rechtsbehelfsverfahren hat, und die Voraussetzungen für die-
sen Zugang;

17.  soweit die vom Kreditnehmer geleisteten Zahlungen nicht der unmittelbaren 
Darlehenstilgung dienen, eine Aufstellung der Zeiträume und Bedingungen für 
die Zahlung der Sollzinsen und der damit verbundenen wiederkehrenden und 
nicht wiederkehrenden Kosten im Darlehensvertrag;

18.  im Zusammenhang mit dem Verbraucherdarlehensvertrag erhobene Konto-
führungsgebühren sowie die Bedingungen, unter denen die Gebühren ange-
passt werden können, wenn der Darlehensgeber den Abschluss eines Konto-
führungsvertrags verlangt, sowie alle sonstigen Kosten, insbesondere in 
Zusammenhang mit der Auszahlung oder der Verwendung eines Zahlungs-
instruments, mit dem sowohl Zahlungsvorgänge als auch Abhebungen getätigt 
werden können, sowie die Bedingungen, unter denen die Kosten angepasst 
werden können;

19.  sämtliche weitere Vertragsbedingungen.

Abschnitt 3
Widerrufsfolgen

Soweit das Darlehen bereits ausbezahlt wurde, hat der Kreditnehmer es spätes-
tens innerhalb von 30 Tagen zurückzuzahlen und für den Zeitraum zwischen 
der Auszahlung und der Rückzahlung des Darlehens den vereinbarten Sollzins 
zu entrichten. Die Frist beginnt mit der Absendung der Widerrufserklärung. Für 
den Zeitraum zwischen der Auszahlung und der Rückzahlung ist bei vollständiger 
Inanspruchnahme des Darlehens pro Tag ein Zinsbetrag in Höhe von 0,00 Euro zu 
zahlen. Dieser Betrag verringert sich entsprechend, wenn das Darlehen nur teil-
weise in Anspruch genommen wurde.

Besonderheiten bei weiteren Verträgen

Ist der Kreditnehmer auf Grund des Widerrufs dieses Darlehensvertrags an die 
zusammenhängenden Verträge nicht mehr gebunden, so sind insoweit die beider-
seits empfangenen Leistungen zurückzugewähren.

24. 25 Entgelte
24.1 Die vom Karteninhaber geschuldeten Entgelte und Zinsen ergeben sich aus 
dem Preis- und Leistungsverzeichnis für die Amazon.de VISA Karte. Dazu zäh-
len auch Auslagenerstattungen und Schadensersatzforderungen (z. B. Scha-
densersatzpauschale für Rückbelastung von Lastschriften). Eine Schadenser-
satzpauschale für eine Rückbelastung einer Lastschrift wird nur dann berechnet, 
wenn der Kunde die Rückbelastung der Lastschrift zu vertreten hat und nur 
wenn der Kunde nicht nachweisen kann, dass der Sparkasse Bank kein oder 
lediglich ein im Vergleich zu dem von der Bank geltend gemachten Betrag we-
sentlich geringerer Schaden entstanden ist. 
24.2 25.2 Änderungen dieser Entgelte und Zinsen werden dem Karteninhaber 
spätestens zwei Monate vor dem Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in Textform 
angeboten. Hat der Karteninhaber mit der Sparkasse im Rahmen der Geschäfts-
beziehung einen elektronischen Kommunikationsweg (z. B. das Elektronische 
Postfach) vereinbart, können die Änderungen auch auf diesem Wege angeboten 
werden. Die von der Sparkasse angebotenen Änderungen werden nur wirksam, 
wenn der Karteninhaber diese annimmt. Eine Vereinbarung über die Änderung 
eines Entgelts, das auf eine über die Hauptleistung hinausgehende Zahlung des 
Karteninhabers gerichtet ist, kann die Sparkasse mit dem Karteninhaber nur 
ausdrücklich treffen.

25. 26 Fremdwährungsumrechnung
Belastungen in Währungen, die nicht auf Euro lauten, werden in Euro umgerech-
net. Die Bestimmung des Umrechnungskurses ergibt sich aus dem Preis- und 
Leistungsverzeichnis. Eine Änderung des Umrechnungskurses wird unmittelbar 
und ohne vorherige Benachrichtigung des Karteninhabers wirksam.

26. 27 Kündigung/Mindestvertragslaufzeit
Für den Kartenvertrag gilt keine Mindestlaufzeit. Der Karteninhaber kann den Kar-
tenvertrag jederzeit, also ohne Einhaltung einer Frist sowie unabhängig von der 
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Laufzeit der Karte, in Textform kündigen. Für Karteninhaber, die ihren Kredit in 
Raten zurückzahlen (Teilzahlung), gilt die Kündigung als nicht erfolgt, wenn der 
Karteninhaber den geschuldeten Betrag nicht binnen zwei Wochen nach Wirk-
samwerden der Kündigung zurückzahlt. 

Die Sparkasse Bank kann den Kartenvertrag jederzeit mit einer Frist von zwei Mo-
naten zum Monatsende in Textform kündigen. Darüber hinaus kann die Sparkasse 
Bank den Kartenvertrag fristlos in Textform kündigen, wenn ein wichtiger Grund 
vorliegt, durch den die Fortsetzung des Kartenvertrags auch unter angemessener 
Berücksichtigung der berechtigten Belange des Karteninhabers für die Bank un-
zumutbar ist. Ein solcher Grund liegt insbesondere vor, wenn die Erfüllung von 
Verbindlichkeiten aus dem Kartenvertrag gegenüber der Sparkasse Bank gefähr-
det erscheint/ist. Im Falle der Kündigung ist die Karte unverzüglich zurückzugeben.

27. 28 Beauftragung Dritter
Die Sparkasse Bank ist berechtigt, zur Erfüllung des Vertrags für die von ihr zu 
erbringenden Leistungen sowie zur Einforderung der vom Karteninhaber zu er-
bringenden Leistungen Dritte zu beauftragen, welchen die Daten des Karteninha-
bers ausschließlich im Rahmen der Zweckbestimmung dieses Vertrags zur Ver-
fügung gestellt werden.

29. Kreditkarten-Banking
Die Teilnahme am Kreditkarten-Banking durch den Karteninhaber erfolgt durch die 
Zustimmung zu den „Nutzungsbedingungen für das Kreditkarten-Banking“ im 
Rahmen des Kartenvertrags.

30. Amazon.de Bonusprogramm
Das Amazon.de Bonusprogramm ist Bestandteil dieses Kartenvertrags. Für Zah-
lungen mit der Haupt- oder Partnerkarte vergibt die Bank Prämienpunkte (nach-
folgend „Amazon Punkte“ genannt), die auf dem Kartenkonto gesondert gutge-
schrieben werden. Die Bank haftet nicht für den Zugang der Prämien. Die 
gesammelten Amazon Punkte können vom Haupt- oder Partnerkarteninhaber in 
Prämien eingelöst werden. Die Anzahl der Amazon Punkte, die auf den jeweiligen 
Kartenumsatz entfallen, deren Gültigkeit und die Prämiengestaltung sowie das 
Einlösungsverhältnis und die Einlösungsmodalitäten sind im Preis- und Leistungs-
verzeichnis geregelt. Amazon Punkte für Umsätze, die storniert werden, werden 
ebenfalls storniert. Erfolgt eine Begleichung der Kartenabrechnung nicht pünktlich, 
d. h. die entsprechende Lastschrift wird nicht bei der ersten Vorlage eingelöst, ver-
fällt der Anspruch des Karteninhabers auf Gutschrift der Amazon Punkte in der 
betreffenden Abrechnung – selbst im Fall späterer Zahlung. Die endgültige Gut-
schrift der von der Bank errechneten Amazon Punkte erfolgt nach pünktlicher Be-
gleichung der Kartenabrechnung durch den Karteninhaber. Informationen zu den 
gesammelten Amazon Punkten werden in der Kartenabrechnung dokumentiert. 
Das reine Erzeugen von Amazon Punkten durch das Betreiben eines sogenannten 
„Überweisungskarussells“ oder sonstigen zirkulären Zahlungen, über die Amazon 
Punkte in hohem Umfang generiert werden, wird als betrügerische Absicht gewer-
tet und kann zur Kündigung des Kartenvertrags durch die Bank führen. Eine Gut-
schrift der Amazon Punkte ist in diesem Fall ausgeschlossen.

31. Änderungen der Bedingungen, Entgelte und Zinsen
Änderungen dieser Bedingungen, der Zinsen sowie der nach Ziffer 25 dieser AGB 
vereinbarten Entgelte werden dem Karteninhaber spätestens zwei Monate vor 
dem Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in Textform (z. B. per Brief oder als Informa-
tion auf der Kartenabrechnung, per E-Mail oder über die PDF-Kartenabrechnung 
im Kreditkarten-Banking) angeboten. Die Zustimmung des Karteninhabers gilt als 
erteilt, wenn er seine Ablehnung nicht vor dem Zeitpunkt des Wirksamwerdens der 
Änderungen angezeigt hat. Auf diese Genehmigungswirkung wird ihn die Bank bei 
der Bekanntgabe besonders hinweisen. Werden dem Karteninhaber Änderungen 
der Bedingungen, der Zinsen sowie der nach Ziffer 25 dieser AGB vereinbarten 
Entgelte angeboten, kann er den Vertrag vor dem Wirksamwerden der Änderun-
gen auch fristlos und kostenfrei kündigen. Auf dieses Kündigungsrecht wird ihn die 
Bank beim Angebot der Änderungen besonders hinweisen. Für Karteninhaber, die 
ihren Kredit in Raten zurückzahlen (Teilzahlung), gilt die Kündigung als nicht er-
folgt, wenn der Karteninhaber den geschuldeten Betrag nicht binnen zwei Wochen 
nach Wirksamwerden der Kündigung zurückzahlt. 

28. Änderungen der Bedingungen 
28.1 Änderungsangebot 
Änderungen dieser Bedingungen werden dem Karteninhaber spätestens zwei Mo-
nate vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in Textform an-
geboten. Hat der Karteninhaber mit der Sparkasse im Rahmen der Geschäftsbe-
ziehung einen elektronischen Kommunikationsweg (z. B. das Elektronische 
Postfach) vereinbart, können die Änderungen auch auf diesem Wege angeboten 
werden. 
28.2 Annahme durch den Karteninhaber 
Die von der Sparkasse angebotenen Änderungen werden nur wirksam, wenn der 
Karteninhaber diese annimmt, gegebenenfalls im Wege der nachfolgend geregel-
ten Zustimmungsfiktion. 
28.3 Annahme durch den Karteninhaber im Wege der Zustimmungsfiktion 
Das Schweigen des Karteninhabers gilt nur dann als Annahme des Änderungs-
angebots (Zustimmungsfiktion), wenn (1) das Änderungsangebot der Sparkasse 
erfolgt, 

um die Übereinstimmung der vertraglichen Bestimmungen mit einer veränderten 
Rechtslage wiederherzustellen, weil eine Bestimmung dieser Bedingungen 
•  aufgrund einer Änderung von Gesetzen, einschließlich unmittelbar geltender 

Rechtsvorschriften der Europäischen Union, nicht mehr der Rechtslage ent-
spricht oder 

•  durch eine rechtskräftige gerichtliche Entscheidung, auch durch ein Gericht erster 
Instanz, unwirksam wird oder nicht mehr verwendet werden darf oder 

•  aufgrund einer verbindlichen Verfügung einer für die Sparkasse zuständigen na-
tionalen oder internationalen Behörde (z. B. der Bundesanstalt für Finanzdienst-
leistungsaufsicht oder der Europäischen Zentralbank) nicht mehr mit den auf-
sichtsrechtlichen Verpflichtungen der Sparkasse in Einklang zu bringen ist 

und (2) der Karteninhaber das Änderungsangebot der Sparkasse nicht vor dem 
vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderungen abgelehnt hat. 
Die Sparkasse wird den Karteninhaber im Änderungsangebot auf die Folgen sei-
nes Schweigens hinweisen. 
28.4 Ausschluss der Zustimmungsfiktion 
Die Zustimmungsfiktion findet keine Anwendung 
•  bei Änderungen dieser Regelungen in Ziffer 28 oder 
•  bei Änderungen, die die Hauptleistungspflichten des Vertrages und die Entgelte 

für Hauptleistungen betreffen, oder 
•  bei Änderungen von Entgelten, die auf eine über das vereinbarte Entgelt für die 

Hauptleistung hinausgehende Zahlung des Verbrauchers gerichtet sind, oder 
•  bei Änderungen, die dem Abschluss eines neuen Vertrages gleichkommen, oder 
•  bei Änderungen, die das bisher vereinbarte Verhältnis von Leistung und Gegen-

leistung erheblich zugunsten der Sparkasse verschieben würden. 
In diesen Fällen wird die Sparkasse die Zustimmung des Karteninhabers zu den 
Änderungen auf andere Weise einholen. 
28.5 Kündigungsrecht des Karteninhabers bei der Zustimmungsfiktion 
Macht die Sparkasse von der Zustimmungsfiktion Gebrauch, kann der Karteninha-
ber diese Geschäftsbeziehung vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksam-
werdens der Änderungen auch fristlos und kostenfrei kündigen. Auf dieses Kündi-
gungsrecht wird ihn die Sparkasse in ihrem Angebot besonders hinweisen.

29. 32 Zugang zu außergerichtlichen Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren
Zur Beilegung von Meinungsverschiedenheiten mit der Sparkasse Landesbank 
Berlin AG besteht die Möglichkeit, die Schlichtungsstelle beim Deutschen Spar-
kassen- und Giroverband (DSGV) anzurufen. Das Anliegen ist in Textform an 
folgende Anschrift zu richten: Deutscher Sparkassen- und Giroverband, Charlot-
tenstraße 47, 10117 Berlin. Näheres regelt die Verfahrensordnung, die auf 
Wunsch zur Verfügung gestellt wird. Bei behaupteten Verstößen gegen das Zah-
lungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG), die §§ 675c bis 676c des BGB oder Artikel 
248 des Einführungsgesetzes zum BGB (EGBGB) kann darüber hinaus Be-
schwerde bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Postfach 
1253, 53002 Bonn, eingelegt werden. Die Europäische Kommission hat unter 
https://ec.europa.eu/consumers/odr/ eine Europäische Online-Streitbeilegungs-
plattform errichtet. Die Online-Streitbeilegungsplattform können Verbraucher für 
die außergerichtliche Beilegung von Streitigkeiten aus online abgeschlossenen 
Kauf- oder Dienstleistungsverträgen nutzen.

30. Sonstiges
30.1 Übermittlung der Vertragsbedingungen
Der Karteninhaber kann während der Vertragslaufzeit jederzeit die Übermittlung 
der Vertragsbedingungen in Papierform oder auf einem anderen dauerhaften 
Datenträger verlangen.
30.2 Kommunikationsmittel
Mitteilungen an den Karteninhaber erfolgen je nach Vereinbarung per Post, per 
E-Mail, in der App oder im Online-Banking.


